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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Rechtssatz

Der Vertreter haftet nicht für sämtliche Abgabenschulden des Vertretenen in voller Höhe, sondern nur in dem Umfang,

in dem eine Kausalität zwischen der schuldhaften P;ichtverletzung des Vertreters und dem Entgang von Abgaben

besteht. Reichten die liquiden Mittel nicht zur Begleichung sämtlicher Schulden, so erstreckt sich die Haftung des

Vertreters nur auf jenen Betrag, um den bei gleichmäßiger Behandlung sämtlicher Gläubiger die Abgabenbehörde

mehr erlangt hätte, als sie infolge des p;ichtwilligen Verhaltens des Vertreters tatsächlich bekommen hat. Der

Nachweis, welcher Betrag bei Gleichbehandlung sämtlicher Gläubiger - bezogen auf die jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte

einerseits und das Vorhandensein liquider Mittel andererseits - an die Abgabenbehörde zu entrichten gewesen wäre,

obliegt dem Vertreter (Hinweis E 24.10.2000, 95/14/0090).
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